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                                                                      Postfach 37 / ( 027 510 12 01 / ( 027 510 12 09  
                                                                      ( gemeinde@ried-brig.ch / Internet: www.ried-brig.ch
Gemeinde Ried-Brig          
Kleines Baugesuch 
1. Angaben Bauherrschaft                                   Dossier Nr.      
Bauherrschaft
     
Adresse, Ort und (
     
Planverfasser/in
     
Parzellen Nr. und Ort
     
Grundeigentümer/in
     
Bauobjekt/Baustelle
     
2. Was wird gebaut?

Neubau

 FORMCHECKBOX 
       


Umbau    FORMCHECKBOX 
       
Sanierung
 FORMCHECKBOX 
       
Diverses
 FORMCHECKBOX 
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3. Wo wird gebaut? 

4. Materialwahl und farbliche Gestaltung

Material der Bedachung

     

Fassadenmaterial und Farbe

     
Diverses       


     
Kubatur Umbauter Raum

     
Baukosten nach SIA


     
5. Einzureichende Unterlagen (in 3-facher Ausführung)

Situationsplan (nicht älter als 6 Mt.)
 FORMCHECKBOX 

BSAP Ingenieure AG, 3930 Visp ( 027 948 00 70
Katasterauszug
 FORMCHECKBOX 

(nicht älter als 1 Jahr)

Planunterlagen (Ansichten/Schnitte etc).
 FORMCHECKBOX 

Photodokumentation
 FORMCHECKBOX 

(bei kleineren Vorhaben und Umbauten)

Gesuch Wasseranschluss
 FORMCHECKBOX 

(bei Neuanschluss)

Gesuch für die Lagerung wasser-

gefährdender Flüssigkeiten (Öltank)
 FORMCHECKBOX 



Nachweis Wärmedämmung
 FORMCHECKBOX 

 

Stromanschlussgesuch EWBN
 FORMCHECKBOX 

(bei Neuanschluss)

Bemerkungen Bauherrschaft:         
Datum und Unterschrift

Der Bauherr
Der Grundeigentümer
Der Projektverfasser

....................................
..........................................
........................................

Verlaufskontrolle Baukommission (bitte leer lassen, wird von der Gemeinde ausgefüllt)

Eingang  
…………………………
Anschlag
....................................

Amtsblatt
....................................

Hausnummer
....................................

Vormeinungen
versandt
retour

Ortsplaner
....................................
....................................

Feuerpolizei
....................................


....................................

KBK (SR)
....................................


....................................

EWBN
....................................

KBK (ausserhalb 

Bauzone)
…………………………


…………………………

Baukontrolle (bitte leer lassen, wird von der Gemeinde ausgefüllt)
1. Schnurgerüst:

     Kontrolliert von am
....................................................................................................................  

     (bei der Kontrolle müssen sämtliche Grenzsteine vorhanden sein)

2. Kellerhöhe


Kontrolliert von am
....................................................................................................................  

3. Rohbaukontrolle      

     Kontrolliert von am
....................................................................................................................  
Informationen, Bedingungen und Auflagen für den Bauherrn
· Das Baugesuch ist in 3-facher Ausführung einzureichen.

· Die Zufahrt während der Bauzeit ist Sache des Gesuchstellers. Für alle auftretenden Schäden haftet ausschliesslich die Bauherrschaft und deren beauftragten Firmen. Die Gemeinde lehnt ausdrücklich jegliche Haftpflicht- und Regressansprüche ab. 

· Falls für Grabarbeiten an Werkleitungen der Strassenbelag geöffnet werden muss, ist hierfür das entsprechende Gesuch „Grabarbeiten Werkleitungen“ einzureichen. 

· Aushubmaterial kann nicht der Gemeindedeponie zugeführt werden.

· Die Ausführung der Arbeiten hat gemäss den bewilligten Plänen zu erfolgen. Der Standort der Baute darf nicht ohne Bewilligung abgeändert werden. Die Mindestabstände sind einzuhalten. Allfällige Abänderungen während der Bauzeit sind vorgängig bewilligen zu lassen.

· Der Trinkwasseranschluss ist durch den hiesigen Brunnenmeister Reinhard Heinzen (( 027 923 22 39) erstellen zu lassen  (Leitung von Anbohrung bis und mit Passstück Wasserzähler).

· Das Dach- und Meteorwasser ist gemäss Art. 46 des kommunalen Baureglementes über Sickerschächte  infiltrieren zu lassen.

· Auf der Baustelle dürfen keine Abfälle verbrannt werden. Zuwiderhandlungen werden ohne Warnung gebüsst. Die anfallenden Abfälle sind nach Inerten (Aushub, Bauschutt, Beton, Ziegel, Asphalt), Andere Abfälle (Bausperrgut wie Holz, Metall und Kunststoffe) und Sonderabfälle zu trennen und zu entsorgen.

· Es ist auf eine saubere Umgebungsgestaltung zu achten, vor allem auch wäh​rend der Bauzeit. Falls öffentliche Strassen und Wege beschmutzt werden, sind diese unverzüglich zu reinigen.

· Für das Aufstellen des Öltanks sind die Eidg. Vorschriften einzuhalten.

· Spezielle Aufwendungen seitens der Gemeinde können zu einem späteren Zeitpunkt in Rechnung gestellt werden (z.B. ausserordentliche Baukontrollen etc.).

· Die Sicherheitsvorschriften und die hygienischen Bedingungen der Arbeiterunterkünfte sind zu beachten.

· Bei Geländern und Brüstungen sind die SIA Normen 358 einzuhalten (ab 1 m Absturzhöhe ist grundsätzlich eine Absturzsicherung erforderlich).

· Böschungen von Aufschüttungen und Abgrabungen sind mit einer Neigung von 2:3 anzulegen. Umgebungsmauern dürfen eine Höhe von 1.5 m nicht überschreiten.

· Falls bei Grabarbeiten und dergleichen Grenzsteine entfernt oder beschädigt werden, sind diese durch das Ingenieurbüro BSAP Ingenieure AG, 3930 Visp (( 027 948 00 70) auf eigene Kosten neu zu setzen lassen.

· Eine allfällige Baubewilligung tritt erst in Rechtkraft, sobald sämtliche Abgaben und Gebühren beglichen sind.

Haben Sie noch Fragen? Zögern Sie nicht und rufen Sie uns an ( 027 510 12 01.







